
VO ID  INK IL NVAA LTG A N U: M

Von Johannes Grünewald

Wer ungefähr sechs a.  re nach Abschluß des IL Vaticanum auf das echt-
fertigungsdekret VO:  3 "Irient uru  ckt, kann dreı spekten über-
rascht se1inN.

Eınmal darüber, daß dıe Kırchenversammlung 1962—1965 ZUTE Rechtferti-
gungsproblematik professo und direkt sich icht außerte. Zweitens
darüber, daß römisch-katholische Iheologen der Gegenwart unabhängig
VO etzten Konzıil wI1e auch VO 'Irıdentinum diesem Fragenkomplex iın
einer bisweilen erstaunlichen Weıise uimerksamkeıt chenken

Noch ein dritter Aspekt ist berücksı  tigen. Wiırd heute VO  3 römisch-
katholischen Theologen das Rechtfertigungsproblem ventilıert, steht die
VO christlichen Humanısmus des 16 und I Jahrhunderts aufgeworfene
Frage nach der sSo  ten erkgerechtigkeit aum noch Z Debatte. Daß
1n jeder Hinsicht Gott dıe Inıtiative zukommt, bestreiten 1Ur noch weniıge.
Für alle, die diese nıtlatıve herausstellen, spreche aus » Eis ist JTau-
benssatz: Der Mensch kann durch keinerlei trengung die Na verdie-
NenNn., Er kann s1e weder VO  - der go  1  en Gerechtigkeit noch VO  3 der gött-
liıchen 1e erzwingen.«*

In der durch das ı88 Vaticanum sıgnıerten Auseinandersetzung steht das Me-
dium der Heilserlangung ZUTLT Debatte Glaube oder Sakrament. Noch präziser
formuliert: establishmentfreier Glaube oder kirchengebundenes Sakrament.
In dieser Alternative als solcher ruht noch nıchts Neues gegenüber dem Irı-
dentinum. Das Neue greifen WIr erst der Konzeption VO: sakramentalen
Wesen der Kıirche Miıt dieser 1n fünf Dokumenten ZU erstenmal OINzZIE.
ausgesprochenen Konzeption überschreıitet das I1 Vaticanum die Aussagen
VOoO Irıent un! dıistanzıert sich auf diese Weise noch prinzıipieller als das Irı-
dentinum VO  3 der reformatorischen Rechtfertigungskonzeption. Denn die
1n dem kirchengebundenen Sakrament anvısıerte irche meıint diese icht als
Rechtsinstitution oder als menschliche INrı  ng irgendwelcher Art, SON-

dern ezidiert als Heılanstalt, dıe kraft der Kıinsetzung durch Jesus Christus
alle Heilswahrheiten und alle Heıilsmittel objektiv sıch nthält un aus

diesem TUnN! den das eıl Gottes suchenden Menschen vermuittelt.
Katholische Dogmatik I112, München 1051I, 279 Ahnlich: Glaube der Kirche IL,
Münch:m 1970, 503
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Miıt Rücksicht auf diıesen Heilsanstaltscharakter der Kirche sprechen rO-
misch-katholische Iheologen VO »der notwendıgen gemeinschaftlichen Ver-
aDnxtheıit des Heıls« (} Ratzinger“) oder VO'  3 der » Kollektivität des Heiles«
(} er  N Nocent”®). In Respektierung solchen Kirchenverständnisses
lassen iıne el VO  - Dogmatıkern bereıits der vorkonziliaren ZLeıit 1n ihrer
Gesamtsystematık die Gnadenlehre unmittelbar der Ekklesiologie folgen
(Z Schmaus). och weıiter gehen Neuner-Roos-Rahner* mıiıt der Auf-
einanderfolge VO  —$ Ekklesiologie, Sakramenten- un:! nadenlehre. nsotern
gehen diese Theologen noch weıter als Schmaus, als 1E die na| ber
das Eiınzelsakrament das Gesamtsakrament Kırche bınden. S50 verbleibt
die Kıirche als Heıilsanstalt streng gottgegebenen Objektiven, weshalb
die Vatıkan-Erklärung ZU Holländischen Katechismus, auf dem I1 Vatıica-
NUII aufbauend, dıe reformatorische Bestimmung der Kirche als (jemeın-
schaft der Glaubenden ablehnt.® Infolge iıhrer vermeiıntlich soziologischen
ÖOrientierung gefährde diese iırchendefinıti1o das gottgegebene jektive,
wenn. s1Ee CS nıcht Sar außer acht lasse.

Die eilsansta. ırche geht geschichtlich und erst recht sachlich-geistlich
den Einzelsakramenten OTauUS. Wiıe Pformulıiert, erscheinen diese
»als Ausdrucksgestalten der kiırchlichen Gesamtsakramentalität«.® Darum
mussen Kırche un Einzelsakramente heute anders als VO Irıdentinum dar-
gestellt werden. Das anzheitliche überragt das Kınzelne, präformiert, NOTI-

miert, Ja begründet dıeses 1n seliner Exıistenz und Wıiıirkweise.

II
Dem reformatorischen solda fide tellte das ' Irıdentinum die ese
Die Rechtfertigung kann 1Ur durch die 'T auftfe als Instrumentalursache
erfolgen (DS 529) Gestützt wiıird diese ese durch die den Dogmatik-
manualıen meıist in einem besonderen Paragraphen behandelte andere VO  }

der Heilsnotwendigkeıt der "Taufe.‘
Dogmatische Konstitution über die Kirche, üunster 1965, 10; siehe auch Ratzın-
gCrTI, Eiınführung 1n das Christentum, München 1968, 281 FKıne theologisch be-
achtenswerte Konzeption! Um beachtenswerter mit Rücksicht auf die patrist1-
sche un reformatorische Theologie Peters, Luther-Jahrbuch 1969, 41 un!

Barth, Kirchliche Dogmatık Iı, 149
Konkordanz der Konzilstexte, (iraz 19683, 235
Der Glaube der Kirche 1n den Urkunden der Lehrverkündigung, Regensburg
1958, 217y 270 un 359
cta Apostolicae Sedis 60, 1968, 690.
Glaube der Kiırche IL, 274 Eınzelheiten be1 Grünewald, Materialdienst 2
1969, 65/67
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In einer der einschlägigen Verlautbarungen VO  3 J Trıent (DS 520) wiıird die
auTife W ar betont »Sakrament des Glaubens« genannt Un VO diesem
Glauben auch noch bemerkt, daß ohne ihn keine Rechtfertigung einem Men-
schen zute1l werden könne. Fraglos eın Bemühen, dem reformatorischen
Rechtfertigungsverständnis entgegenzukommen. Doch eın Entgegenkom-
IN mehr in der Korm und weniıger 1n der Sache Dies äßt schon die 1in der
sprachlichen Formulierung Z Ausdruck gebra  © sachliche Beziehung
der einzelnen Belange 7zueinander erkennen. In einem ersten Relatıvsatz,
das Sakrament hervorhebend und dem Glauben überordnend, heißt CS,; das
Taufsakrament se1 »Sakrament des aubens« Kın zweıter auf es bezoge-
ner Relativsatz bekennt, ohne Glaube Izönne keinem Menschen Rechtferti-
Sung zute1l werden. Miıt anderen Worten: Die rechtfertigende Funktion des
Glaubens wird eindeut1ig VO Sakrament abhängig gyemacht, sich kommt
dem Glauben alleın noch nıcht rechtfertigende Funktion SO wırd die TC-

tormatorische Rechtfertigungskonzeption abgelehnt. Der Römische Katechl1s-
II1US Stutz: diese Auffassung mıiıt seinem Satz, da{fß »ohne Sakramente tür ke1-
HH Menschen Hoffnung auf e1l bestehe« ; 7y 3)

Außerdem chwächen scholastısche Theologen der nachtridentinischen
Ara teilweıise bis auf den heutigen Jag und ohne Rücksicht auf Schulzuge-
hörigkeit den Glauben auch noch mit der Erklärung aD, in der besprochenen
Aussage (DS 1529) se1 lediglı als A”auU. dispositiva verstehen.® Daß
solche Deutung sıch einer KEıisegese schuldig mache, wırd angesichts der gerade
diesen Abschnitt ausrichtenden arıstotelisch-scholastischen Ursachentafel
ernsthaft iıcht behauptet werden können.

Diese gewiß LLULr angerissene Konzeption VO  — Irıent wırd VO: 1} Vatıca-
19808 vornehmlich 1n WwWwe1l1 Gängen überschritten. Eınmal durch Einführung
des Sakraments ırche neben dem seit dem Hochmittelalte gängigen un:VO

Irıdentinum sanktıonıerten Kanon der s1ieben Eınzelsakramente und durch
se1n Offenbarungsverständnis. Zweıtens durch Bevorzugung des stehenden,
pomtiert dieses Offenbarungsverständnis SAamt dem Mysterium der rlösung
un der Kırche betonenden Begrifts » Heil« » Rechtfertigung«, salus

zustificatio. Gewiß nıande sich in salus ebenso w1e be1 IuStLfLcALLO
einen biblischen "Lerminus. Gleichwohl deutet der "Terminuswechsel auf eine
Akzentverschiebung hin.

1314; 1513 1524; 1618; 3442 Schmaus, Dogmatık 1Va, 154 un Glaube 1L,
4A12 5: Dıekamp-Jüssen, Katholische Dogmatık nach den Grundsätzen des hl
'"IThomas IIL, Münster 1954, ö3
Diekamp-Jüssen IL, 5337 Schmaus, Dogmatık IIIz2, 407 (Der Glaube als Vor-
bereitung auf die Rechtfertigung) un! 324101 (Der tote Glaube keine genügende
Vorbereitung auf dıe Rechtfertigung).
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Nach ıner 1n dieser Betrachtung interessierenden Seite schlägt sich auch
diesem 'Lerminuswechsel nıeder, w1e CN die Heıilsfrage mıiıt der Erlösung
durch Jesus Christus verbunden werden coll und in der weıteren olge davon
mıit dem Sakrament. aäahrend dıe tradıtionelle Theologie be1 diesem Sakra-
ment NUr das Einzelsakrament denkt, hat das ı88 Vatiıcanum Zzuerst un VO'

Wesen das Sakrament Kirche VOr Augen.
Nach einer anderen Seite könnte 1im eben ckizzierten 'Terminuswechsel

durchaus der Ansatz einem Positivum rblickt werden, erdings auf wel-
tere Sicht. FAn dieser Ekrwartung berechtigen Bemühungen jener römisch-
atholischen Theologen der Gegenwart, die den Heıilıgen Geist qals Formal-
ursache der Rechtfertigung NC  e herausarbeıten. Deshalb muß arau: (e-
wicht gelegt werden, weıl miıt dieser Wiederentdeckung dieser Funktion des
eılıgen Geistes die unselıge, viel nhe1l anrıchtende Unterscheidung
VO  « gratia increata und gratia CYEALdA, VO  } Glaube und na überwunden
würde und der Sachverhalter dargestellt werden könnte.

1{11

nges1  ts solcher Voraussetzungen werden WIr bei den einzelnen Positionen
immer wıieder nach dem Jjeweıliıgen rund der Distanzıerung des II Vatıica-
11U: gegenüber dem trıdentinıschen Rechtfertigungsdekret fragen en
Um mehr diese Distanzıerung der Beachtung, als römisch-katho-
iısche Theologen noch der Gegenwart den m19 von Irient Zzwe1 (je-
sichtspunkten adaen bedeutendsten dieser Kırchenversammlung CNNECI., Es
»galt, die grundlegende Irrlehre Luthers zurückzuweisen, dıe eben gerade in
seiner Rechtfertigungslehre besteht«. Zum anderen kam darauf d yeiınen
Aufriß der Gnadenlehre geben«.” Wıe bereits Scheeben!!
hervorhob, veranlaßten Reformation und '"Irıdentinum einen mbruch 1m
System der römisch-katholischen Dogmatıik, VO  $ dem damals bis unNnseTeC

Tage maßgebend verständlıcherweise VOTLT allem die Gnadenlehre betrof-

Nıchts kann wohl überzeugender diese Feststellung belegen als die » Konkordanz
der Konzilstexte« mıt der Belegfülle dem Stichwort »Heil« (233—238),
während die Leitworte zustificatio DZw. » Rechtfertigung« vergeblıch gesucht
werden.
Neuner-Roos-Rahner, Der Glaube der Kırche 399 Diese Auffassung be-
stätıgen die Dogmatiıkmanualien durch die ständige Berufung auf das trıdentinıi-
sche Rechtfertigungsdekret. Beachtlich die RKeserven bei Schmaus, Der Glaube
IL, 568

11 Dogmatık, Bu  B- Dıie Verwirklichung des VO:  3 Christus verdienten Heıles 1n
den einzelnen enschen durch die rechtfertigende Gnade Christi Il.
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fen wurde. S1ie wırd einem eigenen dıe seinsmäßıige Verbindung des Men-
schen mıiıt Gott erörternden Iraktat, der sıch dıe Soteriologie oder gal erst

die Sakramentenlehre nschließt. SO gerat dıe na bedenklıch weıl
einseitig 11UT 1n dıe Bereiche des zweıten un drıtten Artıkels, mıiıt der Kon-
SCQUCNZ, daß Fragen der Schöpfungstheologie voreılıg und kurzschlüssig AUS

dem Gnadenbereich herausgenommen un! einer Naturtheologie ZUSCSPIO-
chen werden. ıcht damıt, daß die heilsökonomische eıt der dre1
Artikel des Apostoliıcum darunter leidet, ommt auch das alttestamentliche
Hesed-Denken!?!?* nıcht ZULF. eltung.

In einer weıteren Konsequenz bedeutet die heilsökonomische Einheit der
drei F  el, daß enschen bereits des Rechtfertigung en konnten.
Auch eshalb sprechen die Kirchenväter mıiıt Gründen VO einer Kirche
bereits der alttestamentlichen Ordnung. Von der gleichen Voraussetzung
her Cklärter »  1€e Gott, der die beiden "Iestamente erlassen hat, einer
Ist, ist der Glaube einer.« Miıt anderen Worten Wo Gottes Wort verkün-
det und als solches auch gehört wiırd, da ist auch die Hauptwirkung des
Gottes-Wortes: echtfertigung un Heuung.

kın Lutherzitat könnte diesem Zusammenhang Umständen über-
Nüssig erscheinen. Jedoch angesichts der "Iatsache wiırkt aufs  ußreich,
daß fast wörtlich bei Augustinus und Bonaventura begegnet. Luther VOI-
trıtt demnach eine Auffassung, dıe schon vorreformatorischer Zeıt VO  -
auch heute noch der römisch-katholischen iırche und eologie 1CcI-
kannten Theologen wurde. Mag se1in, daß damıt altes atholi-
sches Gut einbringt. Doch 1st ber den ormalen un:! theologiegeschichtlichen
Aspekt der andere der gemeinsamen theologischen tellen, WI1e
s1e gerade in der Rechtfertigungsproblematik relevant und ktuell wird

In drei eologisch-kirchlichen Vorgängen rtfährt diese tur des heo-
logisierens un: der Gotteserfahrung eine Umstrukturierung: durch die
arıstotelisch-scholastische Ontologie un Metaphysık. Euıne zweıte damıt,
daß se1it der Gegenreformation der Kırche einNne konstitutive Funktion der
Kontaktnahme des einzelnen Menschen mıiıt der Offenbarung und dem Heıl
Gottes vindIizilert wird. Miıt dem mittelalterlichen Sakramentsverständnis VOLI-

et s1e ein Juristisch-hierarchisches Prinzip. Nach Ratzinger”® gab erst
das IL Vaticanum dieser Verbindung ein geistliches Gepräge Wıe WIr mMe1-
NCN, vornehmlich 1n der Konzeption VO sakramentalen Wesen der
iırche.

Glueck, Das Wort hesed 1mM alttestamentlichen Sprachgebrauche als mensch-
liche un göttliıche gemeinschaftsgemäße Verhaltensweise, Gießen 10927
Konstitution über die Kırche, Lateinisch un! Deutsch, ünster 1965,
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Von solchen istorischen und systematischen Voraussetzungen her wird
dıe Frage nach dem TUN! der Distanzıerung des I1 Vaticanum gegenüber
dem 'Irıdentinum noch bedrängender. iIm Vorgriff auf die folgenden Dar-
legungen wırd konstatieren se1n, daß das Offenbarungsverständnıis, ein
gewisser Christozentrismus und dıie daraus resultierende E  esiologiıe Aa US-

schlaggebend AD D iıcht LLUL dıe Applikation der rlösung durch Jesus
Christus autf den einzelnen Menschen, sondern auch un dıes in
erhöhtem Maße das Verständnıis des Wesens der göttlıchen Offenbarung
wı1ıe auch des Weges, auf dem der ens kollektiv und individuell mıiıt dieser
und dem eıl 1n Kontakt gelangt. Für das I1 Vaticanum 1st die Frage nach
dem Heıl des Menschen zugleich auch ıne solche nach dem Wesen der gött-
lichen Offenbarung. ew1b6 wird diese als Selbstmitteillung Gottes verstan-

den. Wıe jedoch Papst Paul VI 1n seiner Kirchenenzyklıka VO' 1964 und
1n seiner profess10 el VO 3 1968 betonte: immer 1LLUI durch Vermitt-
lung Christı und der Kıirche ine Vermittlung, die sich 1n den Heilswahrhe1i-
ten und Heılsmitteln konkretisiert. In den Heilswahrheiten, dıe durch dıe
Kırche verkündet werden; 1n den Heıilsmitteln, dıe Auftrag der Kırche g-
spendet werden.

Daß diese Vermittlung durch Christus und zugleich durch die Kirche CI-

folgen soll, verleiht dieser Konzeption mındestens Zzwel Gesichts-
punkten Öömisch-katholisches Sondergepräge: durch das cakramentale Wesen
der iırche w1e auch durch dıe Konzeption von der Funktion der Hierarchie
innerhalb der ırche

Dem Ökumenismusdekret zufolge (n. garantıert der Ordo dıe Ort-
SetzUuUNg der MULSSLO Christı Im ahmen der vorlıiegenden krwägungen be-
deutet dıes, dem einzelnen Menschen und Glaubenden jedenfalls hın-
iıchtlich der Heıilsmittel und Heilswahrheiten die Unmiuittelbarkeıit Gott
und Christus 5!  II 1sSt Aufgrund ihrer Gründung durch Jesus Chrıistus
ist die ırche mehr als lediglı soziologische Gemeinschaft der Glaubenden,
w1e U d. Congar, Küng unterstellen. S1e 1st das gott- und christusbegründete
objektive depositum er Heıilswahrheiten und er Heıilsmittel Infolge-
dessen 1st s1€e€ mitursächlicher Heıilsträger. Nur 03 dieser Voraussetzung
kann das Ökumenismusdekret erklären: » Nur durch dıie Kirche
Christi, die das allgemeıne Hılftsmitte des Heıles ist, ann inan Zatritt der
aNzeCN Fülle der Heilsmitte haben« (n 3) Damıt dürfte zusammenhängen,
daß der Empfang eines Eınzelsakraments den Empfänger unvermeidlich ZU

Sakrament Kirche 1n eziehung SetzZt, Ww1e das Directorium Oecumenicum
insınuzert. el selbst 1mM Holländis  en Katechismus S 322) » Das Heıl
1st für alle. Es wırd nıcht D der Kırche geschenkt, CS wiıird auch durch dıe
Kirche geschenkt«, erg1ibt sich, welche noch nıcht ausgeftragenen eolog1-
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schen Impliıkationen 1n dıe Rechtfertigungsdiskussion der Gegenwart hinein-
wiıirken. Darum wohl auch die ehutsamkeıt 1n der rklärung VO  n San Anton,
der VO Lutherischen Weltbund und VO Vatiıkanıschen Sekretarijat AAA

Örderung der Einheit der Christen eingesetzten T’heologenkommission, daß
die lange Zeeıit umstrittene Rechtfertigungslehre Lutheraner und römische
Katholiken heute nıicht mehr trennen brauche

Von der Basıs üuDNserer FErwägungen her gründet diese Behutsamkeit 1n tol-
gendem 'Tatbestand Hınsıchtlich der Heılsmittel implızıert das Sakrament
Kırche als des Sakraments alle einzelnen Sakramente. OMI1s!  -katho-
Lische Theologen konzedieren, daß nıcht für alle einzelnen Sakramente des
überkommenen Kanons eine ausdrückliche Bezeugung durch das ANSC-
führt werden könne. Doch beeinträchtige dieser Umstand 1n keiner Weıise
dıe Heıilswirksamkeit solcher Sakramente, da das Ursakrament Kırche Einzel-
sakramente als Abbilder se1ines Wesens aQus sich herausstellen und trotz dieses
Herausstellens durch pendung 1n ıihrem Namen dıe intendierte Wırkung
könne. Als unıversales Heıilsmittel kann die Kirche heilige Handlungen
Sakramenten erheben, nbeschadet der neutestamentlichen Bezeugung. iıne
nıcht übersehende miturheberische Funktion der Kırche

Für die Rechtfertigung erg1ibt sich daraus, daß dıie trıdentinische 'These VO  —}
der Rechtfertigung NUr durch das Sakrament urchaus - aufgegeben ist,
ohl aber durch dıe Konzeption VO sakramentalen Wesen der Kırche diffe-
renziert wırd Auf diesem Wege trıtt die alte 'These VO  - der Heıilsnotwendig-
keit der ırche auf der Basıs mehr des Sakraments und weniıger des auDens
noch pomtierter zutage. Das alte Ax1iıom ecclesiıam NU. Salıus er
NEeCUEC Vırulenz, zumal die Kırchenkonstitution des I1 Vaticanum die irche

nahe den in Jesus Christus offenbarten Heıilswillen Gottes heranbringt,
daß schon mancher Kommentator VO  > einem Deckungsverhältnis zwıschen
allgemeinen eilswillen Gottes und der Heılsanstalt ırche meinte prechen

dürfen Dies alles berücksichtigt, bedeutet: eıl un: Rechtfertigung WCCI-
den IA Ordinarıia durch dıie Kırche vermuittelt, die 1n dem dıe Adresse der
Protestanten gerichteten Ökumenismusdekret 3) generale auxılıum salutıs
genannt wird. An dieser Stelle wırd das Verhältnis der Getrennten ZUrTr rO-
miısch-katholischen Kirche behandelt, einer spateren n 22 das Sakra-
mentsleben. Das sieht duS, als So den Protestanten gesagt werden, daß 1n
der Frage der Heilserlangung und Rechtfertigung ein Dissensus besteht, der
sıch ‚War nicht direkt AUSs der Rechtfertigung als solcher, ohl aber AdUuS$S dem
Wesen der ırche und der göttlichen Offenbarung ableitet.

Hınsichtlich der Heıilswahrheiten aßt sıch analog den Heılsmitteln dISU-
mentieren. Bereits vorkonziliarer Zeıt etikettierte Schmaus die den
Inhalt der göttlichen Offenbarung erhebende und vorlegende Verkündigung
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des kirchlichen Lehramts als gnadenvermittelnden Dıienst, der aus eben
diesem runde sakramentalen Wesens se1,!* als ob na durch das akra-
mMent alleın vermuittelt werden könne. In seinem Werk » Der Glaube
der Kırche« zieht diese Linıie 1m Sınn vornehmlich der Offenbarungskon-
stitution des ı88 Vatıcanum dahin weıter dUus, daß die Kırche T Univer-
salwort erhebt (1, 1320 Auch unfer dem Aspekt der Heıilswahrheiten wiıird
die Kirche Z allgemeıinen Heılswahrheıt, wI1e S1e Bereich der Heılsmitte
das allgemeine das Heıilsmuittel schlechthin ist.

Igemeine eilswahrheit 1mMm objektiv-inhaltliıchen WwWI1e auch 1mM instru-
mentalen Verständnis. Dıiıe traditionelle TE VO depositum fidei erscheıint
in die VO' sakramentalen Wesen der Kıirche integriert. Heilswahrheiten und
eilsmitte werden noch qls bisher miteinander verzahnt: 1im sakramen-
talen Wesen der Kırche ohl kaum verkennendem Priımat des Kol-
lektivsakraments.

Aufgrund des bisher Ermuittelten kann bedenkenlos die olgerung gewagt
werden, daß die reformatorische ese Von der Rechtfertigung alleın AaUus

Glauben dem IL Vatiıcanum zufolge Vorfeld des eıls verbleibt. Infolge-
dessen kann sich die theologische Wissenschaft 1n der Rechtfertigungsproble-
matık lange fre1i bewegen, als s1e drei omplexe nicht 1n rage stellt das
Wesen der göttlichen Offenbarung, den Weg, durch den der einzelne ensch
mit dieser ın Kontakt gelangt, SOWIeEe Wesen und truktur der ırche als
e1lsanstalt.

Die Konsequenz, daß für das IT Vaticanum die reformatorische Rechtferti-
gungskonzeption 1M Vorteld des eıls verbleibt, beansprucht B- die Ent-
deckung einer OvIıtät. Dafür ist die Übereinstimmung der römisch-katholi-
schen Theologen der vorkonzılaren Ara groß Das darf jedoch nıcht da-
hın mıßverstanden werden, als hätte das ONZzZ1 diesem Fragenkomplex
lediglich Überkommenes tradıert. Vor solchem Mißverständnis schon
die Art und Weıise, w1e Kirchenkonstitution und Okumenismusdekret die
reformatorische Rechtfertigungskonzeption 1Ns Vortfeld der Heilsfindung
verweisen. In ihrem 7 A0 Kapıtel über die Katholizität des einen rchenvolkes
unterscheidet die Kirchenkonstitution Berufung und tatsächliche Zugehörig-
elit diesem. Beruten werden ZW ar alle Menschen,*® tatsächlich gehören
ıhm diese eshalb jedoch noch nicht d1l. Selbst un den ihm Angehörenden
soll Abstufungen geben. Aus diesem TUnN! wırd nıiıcht NUr VO  3 J]au-

Dogmatık IIIı, 740



benden und Nıchtglaubenden gesprochen. Innerhalb der Glaubenden werden
überdies 7 W Ee1 Gruppen unterschieden: dıe 1m Sinne der Öömisch-katholischen
irche und dıe übrigen Christus Glaubenden.

Wiıe die anschließenden Entfaltungen dieses Dispositionsschemas jedem
Zweıtel entheben, ennt die Kıirchenkonstitution 1Ur getaufte Glaubende.
Die 1im Sinne der römisch-katholischen iırche Glaubenden »werden der Kır-
che Vo inkorporiert«.” Da dıe 'Taufe noch nıcht die olle kirchliche (Gseme1in-
cchaft schenkt, ist die Unterscheidung VO  - Glaubenden un Nıchtglaubenden

dıie NUr Glaubenden möglıche VO  - Nur-CGetauften und solchen
Glaubenden erweıtern, die siıch des alleın der römisch-katholischen Kır-
che gegebenen Zugangs allen eilsmitteln un allen Heilswahrheiten
erfreuen. Miıt anderen Worten Wenn die "Iaufe schon nıcht die Fülle des
eıls schenken vermag, dann erst recht nıcht der Glaube alleın. Wenig-

indirekt Ist damıt die Konzeption VO  - der Rechtfertigung alleın
Glaube als unzureichend qualifiziert.*‘

Das Okumenismusdekret verdeutlicht diese Unterscheidungen der Kır-
chenkonstitution einmal mit Behauptung einer Rechtfertigung fide In bap-
1smMate und zweıtens miıt der Feststellung, daß der Christus Glaubende
und der rechten Weise Getaufte dadurch LLUr 1n einer gewissen, WEn auch
noch nıcht vollkommenen Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kırche
stehe Iso Rechtfertigung, jedoch nıicht sola fide, sondern fide In baptıs-
MAate. Wıiırd diese Aussage richtig interpretiert, ist die Ablehnung der refor-
matorischen ese der Form ZW. verhalten, der Sache jedoch often-
kundig. Denn die typısch reftormatorische Exklusivpartikel sola bei es ist

15 I1l. 13 Das Präsenz weist auf das immer gegenwärtige Uun! wirkende
Sakrament Kirche hin, Ww1e der Anfang der Verlautbarung, die sachliche
Grundlegung des Geheimnisses der Verbindung der enschen sowohl mit Ott
als auch untereinander gezeichnet hatte Wiıe dieses ist das dıffunditur
(n. 7 interpretieren. Auch die pastorale Konstitution betont 1mM Zusammen-
hang ihres Hinweises auf die Sakramentalität der Kirche ausdrücklich die Präsenz
der Kırche 1n der Menschenwelt (n 1—3)

16 N. I während die Kırche des I1 Vaticanum die anderen getauften Christen sich
»verbunden« n 15) sıieht. Ähnlich jalel das ÖOÖkumenismusdekret (n 4) dıe
getauften anderen Christen baptismate appositt.

1’7 diese Folgerung nıcht viel den Pramissen entnimmt, erg1ibt die Bemer-
kung der Kırchenkonstitution: »In jenem Leibe (sc der Kirche) als mystischem
Leibe Christ1 stromt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakra-

auf verborgene un doch wirkliche Weıse dem leidenden und verherr-
lıchten Christus geemnt werden« (n „) Eıne auch VOon Ratzınger (Konstitution
31) übernommene Anmerkung des offiziellen "Lextes verweıist auf 'Ihomas VvVon

Aquın (s th. II 65, ad I) Doch W das sagt der Aquinate wirklich?
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durch den präpositionalen Ausdruck IN baptısmate und der Ablativus Instru-
mentalıs sola fide durch den präposıtionalen Ausdruck fide ErSEIZt, wobe1l

fragen le1bt, ob dieses das der Herkunft, das der Zugehörigkeit oder
das der W eesenscharakterisierung me1mnt.

uberdem bringt das Ökumenismusdekret 1n dre1 umtassenden und tief-
greifenden Aussagekomplexen das nzulänglıche der reformatorischen
Rechtfertigungskonzeption indırekt Ausdruck Um weniger collte
gerade diese Abwehr übersehen werden, als S1e die andere systematıische Kın-
ordnung der Rechtfertigung für römisch-katholisches Glaubensdenken als iın
der reformatorischen Theologie bezeugt.

(a) Im te der Konzeption VO sakramentalen Wesen der ırche WC1-

den sma des und Reformation des 16 Jahrhunderts eigenwillıgen
und darum selbstverschuldeten Abspaltungen VO  } dem ursprünglıchen und
gemeiınsamen Erbe deklariert.

(D) Das ÖOÖkumenismusdekret führt die VOo Directorium OQecumenicum
weıter au  T Unterscheidung VO COMMUNILCALLO INn spirıtualibus und
COMMUNLCALLO IN SACY1S e1n. Zweifellos gehören Glaube, Gebet, Umgang mit
der Schrift UuUSW. den spirıtualia, Zu sich noch nıiıcht sakramentalen Be-
reich und berühren VO  - Wesen nıcht dıie eigentliche Heilsfindung. Diesen
Befund präzisiert das Directorium damit, daß den tradıtionellen, NU  3 aber
aufgrund der ökumenischen Bewegung unter Umständen mıßfzuverstehenden
termıinus technıcus COMMUNILCALLO IN SACYV1S ZUrLr COMMUNLCALLO sacramentalıs
umetikettiert (n und 60) Damıt werden den Protestanten Z7WeEI1 Punkte
edenken gegeben: die sind LUFL dıe Sakramente und wıeder die ent-
scheidende Funktion der Kırche als sakramentsähnliche Heıilsinstitution Jesu
Christ1 Daß diese Schlußfolgerung dem Sachverhalt entspricht, bestätigt die
Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz 1969 Zzu ökumenischen Fra-
BCI 18

CC) Nur in Fragen der COMMUNILCALLO IN SACY1S bzw. der COMMUNLCALLO TYd-

mentalıs konstatieren Okumenismusdekret und Dırectorium Oecumen1icum
auf reformatorischer Seite kirchentrennende Mankos en das
Sakrament des für die SUCCESSLO apostolica und die Fortsetzung der MLSSLO
Christı unerläßlı  en 0OYdoO sacerdotalıs. Deshalb verfügen sS1e nicht über die
geistlı  € Verbindung mi1t der VO  a Wesen hierar  ısch verfaßten Kirche und
dem Sakrament ırche Ebensowenig haben S1E die N Wirklichkeit der
Eucharistie ewahrt. Wıe das Directorium erganzt, besitzen S1e auch iıcht die
Sakramente der Buße und Krankensalbung.
1n diese Zusammenstellung tendiert, gibt der Satz über dıe ellung

Kırchlicher Anzeıger für dıe Erzdiözese öln VO Juli 1969



der Protestanten ZUr PE erkennen. Dieser konstatiert, cselbst der
VO  - ihnen hochgeschätzten hätten s1e nıicht den rechten Zugang, weıl
S1e des Beistandes des Heılıgen Geistes entbehrten (n I) Kın ergle1l die-
SCS VO Papst autoritatiıv geänderten 'Textes miıt dem VO  e der großen Mehr-
heit der Konzilsväter beschlossenen erg1Dt, daß der ohl für die me1isten 1C-

tormatorischen Kirchen 1Ur konzedierende kirchenähnliche Status!? diesen
VO der Wırksamkeit des Heılıgen (se1listes ausschließen soll Diese Aussage
111 die Frage offenlassen, ob allegKırchen der Reformation Kır-
chen 1 pragnanten Sinne des und des drıitten Artikels sind.“° S1e möchte
diesem die Wırksamkeıit OB des Heılıgen Gelistes VOTL allem als des 1n die
Schrift Eintftührenden9 auch auf diesem Wege die "Iradıtion als
die eigentliche und einzıge Oftenbarungsquelle ezeichnen.

Demnach kommt auch der Pneumatologie ausschlaggebende edeutung
Angesichts des sakramentalen Wesens der Kırche, welche alleın die Fülle er
eilsmiıtte und er Heilswahrheiten besitzt, angesichts der latsache, dafßß
»dıe Kırche ihre Gewißheit über alles Geoftenbarte - AdUus$s der Heıulıgen
M 0G alleın schöpft« (Offenbarungskonstitution FE Q); eine LLUT nahe-
lıegende KOonsequenz. In der ege. kann der einzelne ensch LLUTL durch die
ırche das eıl erlangen.“ Eıne ese, die 1mM 1C| auf die Prägnanz des
unterstellenden Kirchenbegriffs wenıgstens mıiıttelbar der retormatorischen
Rechtfertigungskonzeption nicht günst1ig 1st.

Da nach dem 188 Vaticanum » Einheit der Kirche« gew1ß auch einen institu-
tionell-organisatorischen, geschichtlichen und soziologischen, in ungleich
höherem Maße und VOT em den geistliıchen Befund der Anteilnahme der

19 congregatıo bzw. COMMUNILLAS ecclestialıs. Schon bezeichnend, diese Unter-
scheidung 1m Kapıtel » Die VO römischen Apostolischen Stuhl getrennten
Kırchen un kırchenähnlichen Gemeinschaften« und WwWar eindeutig Ab-
schnitt über die Kıiırchen der Reformation eingeführt wird.
Die Wiıedergabe VO  - ecclestzialıs »kırchlich« in manchen römisch-katholischen
Übersetzungen 1st irreführend. Manche evangelische Okumeniker wollen die
Härte in »kirchenähnliche Gemeinschaft« mıiıt der Herkunftserklärung abschwä-
chen Damıt dieser stehende Ausdruck 1in Genf das ıcht der Welt erblickte,
ist nichts über seine römisch-katholische Sonderprägnanz geESAaAST, wIıe s1e AUS der
Abgrenzung dıe UNLO ecclestiastiıca erhellt.
Wer das Geftälle des Ökumenismusdekrets VO Anfang bIis dieser VO Papst
autoritativ geänderten Passage überschaut, kann 1n dieser keinen ruch CN-
über seinen übrigen Darlegungen finden, zumal der Beginn des ersten Kapitels
über die »katholischen Prinzıpien des ÖOkumenismus« den Heıiligen Geist als Prin-
Z1p der Einheit der Kırche 1mM Einklang mıit der Kirchenkonstitution un der
überkommenen Theologie preist. Zur Prägnanz der UNLO ecclesiastiıca vgl
Grünewald, Materialdienst Z 65

39



Fülle der Heilsgüter Jesu Christ1 bezeichnet, wird gefolgert werden können:
Der Zusammenhang VO  e} verherrlichtem Christus und irche implizıert auch
einen VO Heılıgem Geilist un! hierarchisch verfaßter Kirche Diese olgerung
verdeutlicht eine analoge Ausweıtung des alten AÄAx1oms ecclesiam NU.
salus für den Bereich der Pneumatologie.

Von solchen Voraussetzungen her muß die das tradıtionelle Theologisieren
na und Tugend ausrichtende aristotelisch-scholastische Qualitas- und

Habitus-Spekulation unbrauchbar erscheinen, da s1€e einen geistlichen In-
divyidualiısmus un i1ne geistliche nnerlichkeit egründet. Ihr tehlte einem
vertieften Theologisieren den Heılıgen (Geist und dem hierin aNnSC-
steuerten geschichtlichen Un korporatıven Element jeder Zugang. Eür dieses
en. gab keine In NALUTA ex1istierenden Ganzheiten. Keın W un-
der, daß auch nicht ine der wirklıch ımposanten Summen des ochmuittel-
alters iınen 'Iraktat über die irche enthält, als ob alle zwischen Gott und
Mensch vermıittelnde TO mittelalterlichen Denken w1e qualitas,
habitus, potentia USW. zunächst den Zugang einer überzeugenden e-
s1ologıie, Ww1e s1e dıe Kirchenväter ZUL Verfügung stellten, versperrt hätten.

Ziehen WITr diese Erkenntnis weiter dUus, wırd nıcht übersehen se1n, daß
die vermittelnde Funktion der mittelalterlichen Kategorien qualitas, habitus
USW.,. 1U  3 auf die Kirche als einer zugleıich geschichtlichen, korporatıven und
VOTL allem geistlichen TO übertragen wiıird. Die Fragwürdigkeıit der arıstoO-
telisch-scholastischen Ontologie und Metaphysık un: das CHe Verständnis
für geschichtliche und korporatıve Strukturen erlaubten dem ı88 Vaticanum
nıiıcht mehr wI1Ie biısher dem Irıdentinum folgen. icht alleiın seines
defensiven und polemischen Charakters, worauf H. Küng underkou-
wWwWer verweisen,“ sondern mehr noch eines heute nicht mehr nachzu-
vollziehenden Individualismus Un einer entsprechenden Innerlichkeit WwWar

das Rechtfertigungsdekret VO  - 'TIrient für die Väter des I Vaticanum nıicht
1n allen Prinzipien akzeptabel.

Unverkennbar hat das I1 Vaticanum ine Wende Christus vollzogen. Doch
erfüllt mMit Sorge, daß die Konzilsdokumente fast durchgehend und po1n-
ert VO  — der Kirche Jesu Chriıst1i reden. Zugegeben, daß soteriologische und
ekklesiologische Aspekte zumal aufgrund der Konzeption VO Sakrament
Kırche und der Funktion der Einzelsakramente als objektiver Heilsmittel
dazu veranlaßten. Doch darf gefragt werden wird das eıl 1er nicht

Küng, Rechtfertigung 109 ft; Berkouwer, Das Konzıl Uun! die 1NEeCUC katholische
'Theologie, München 1968, 78’ Schmaus, Glaube I: 568



einseitig das Sakrament gekoppelt und auch auf diesem Wege ine
Rechtfertigung alleın AUS Glaube ndirekt ausgeschlossen? Bısweilen scheint
der Christozentrismus der Begründung einıger römisch-katholischer Sonder-
theologumena dienen sollen, AA der Deutung des Wesens der göttlichen
Offenbarung Paradosis, dazu noch Zusammenhang miıt der Konzep-
tıon VO sakramentalen Wesen der Kirche

Infolge dieses Christozentrismus wıird der Schöpfergott ‚edenklıch 15

einem Gnadendenken herausgenommen un! 1mM Sinne einer Naturaltheologie
verstanden, das alttestamentliche Hesed-Denke und der Begrift des Herz
geschriebenen Gesetzes, Ww1e bereits bei alttestamentliıchen Propheten (Jer

1, 53 Jes 54, $ 3 vgl Hes 6, 26f) zutage Erate. fast völlıg übersehen. Auf der
Linıie dieses Verständnisses und dieses Übersehens wırd Röm 1, 1LLUL auf die
kosmologische öpfung bezogen, während die Kırchenväter VOTLT dem Aus-
einanderbrechen der drei Glaubensartike) dabei auch das pneumatische
Schöpfungshandeln 1mM Herzen vornehmlıi: be1i der Rechtfertigung denken
Luther olgt hıer selbständıg der patristischen Theologie.

Das IL Vatiıcanum beharrte der tradıtionellen Deutung des Konnexes
der dre1 e  en Ww1e noch eine weıitere entscheidende Beobachtung bestätigt.
Das biblische Kerygma VO durch Glauben eın rechtfertigenden Gott und
die neutestamentliche, VO  e NEUETEN eologen un Vorwürfen die
Scholastik wıederentdeckte Verkündigung, wonach alles durch den göttlichen
Logos bzw. durch den Christus erschaften wurde und wiırd, hat CS der
Rechtfertigungsfrage allerwenigsten in Einklang miıt einander gebracht

thers rbe wahren un! dem Gerichts-BUCHBESPRECHUNGEN
gedanken 1n der Theologie entscheiden-

FRIEDRICH DUENSING: (jesetz als Gericht. des Gewicht beizumessen; angesichts der
Eine lutherische Kategorie 1n der 'Theo- Tatsache, daß die christliche Verkündi-
logie VO  3 Werner Klert un Friedrich SUNs heute kaum mehr in Erwartung
Gogarten. München: Chr. Kaıser Ver- eines endgültigen Gerichtes Giottes 5C-
lag 1970. 165 Seıiten. schieht, se1 1€S$s besonders anerkennens-

wert.Die Untersuchung ist VO:  3 erheblichem
Interesse, knisternder Aktualıtät un! Das Ergebnis der Untersuchung ber
enthält ine Reihe nachdenklicher (ze- lautet, Elert un! Gogarten haben das

lutherische Trtbe KElert durchsichtspunkte. bıllıgt lert wıe (30+
garten dıie ernsthafte Absicht Z In dıe ausschließlich antıthetische Verhält-
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